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11.Tagung der I. Landessynode 09/2015 

 10. Juni 2015 
 
 
 

V o r l a g e 
nach § 19 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Geschäftsordnung der Landessynode  

für die Tagung der Landessynode vom 24.-26. September 2015 
 
 
 
 
Gegenstand: 
Kirchengesetz über die Rechnungsprüfung in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland (Rechnungsprüfungsgesetz – RPG) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Landessynode wird folgender Beschluss empfohlen:  
 
Die Landessynode beschließt das Kirchengesetz über die Rechnungsprüfung in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
 
 
 
 
Anlagen: 
Kirchengesetz über die Rechnungsprüfung in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland 
 
  



 
Begründung: 
 
Nach § 65 Absatz 4 EGVerf-Teil 1 ist in Zusammenarbeit mit den Kirchenkreisen ein 
Kirchengesetz zu erarbeiten, das die Grundlage und den zeitlichen Rahmen einer 
Rechnungsprüfung einschließlich der Frage regelt, in welcher Form das Rechnungs- 
prüfungsamt alle kirchlichen Körperschaften der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland und ihre Dienste und Werke prüft. 
 
Nach mehreren Beratungen in den Gremien ist vom Landeskirchenamt die Beteili- 
gung der Kirchenkreise nach § 65 Absatz 4 EGVerf-Teil1 auf der Basis des 3. Ent- 
wurfs des Rechnungsprüfungsgesetzes, Stand 24.11.2014, im Frühjahr 2015 herbei- 
geführt worden. Im Einvernehmen mit dem Präsidium der Synode und den Vorsit- 
zenden der synodalen Ausschüsse legen der Synodale Hans-Peter Strenge und 
zehn weitere unterzeichnete Synodale nunmehr den Gesetzesentwurf nach Artikel 
110 Absatz 1 Satz 2 Verfassung in Verbindung mit § 19 Absatz 4 Nummer 1 Ge- 
schäftsordnung der Landessynode vor. 
 
 

 
 
 
 
 

 












	Vorlagendeckblatt Rechungsprüfungsgesetz
	V o r l a g e

	Vorlage Rechnungsprüfungsgesetz

